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 Veröffentlicht am 20.09.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1990/7, S 121;

Rechtssatz

Wird eine Veranlagung unter Zugrundelegung eines vom Abgabep=ichtigen nicht exakt bekanntgegebenen

Sachverhaltes durchgeführt, so ist eine spätere Wiederaufnahme des Verfahrens rechtmäßig.
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